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BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Anfragebeantwortung 
 
 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 10127/J des Abgeordneten Dr. Karlsböck und weiterer Abgeordneter wie 
folgt: 

 
Fragen 1, 6 bis 9: 

Zunächst möchte ich betonen, dass Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung 
der Arbeitsfähigkeit grundsätzlich unterstützt werden. Dennoch muss ich darauf hin-
weisen, dass Fragen des Gesundheitswesens und der Behandlung von Schmerzpa-
tienten und Schmerzpatientinnen in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeri-
ums für Gesundheit fallen, sodass ich mangels Zuständigkeit keine näheren Anga-
ben machen kann. 

 

Frage 2: 
 
Im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz sind keine Stu-
dien zu diesem Thema bekannt und werden mangels Zuständigkeit für Fragen des 
Gesundheitswesens und der Behandlung von Schmerzpatientinnen und -patienten 
auch nicht in Auftrag gegeben werden. 
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Fragen 3 bis 5: 
 
Mit dem Arbeit- und Gesundheit-Gesetz (AGG), BGBl. I Nr. 111/2010, wurde die 
Grundlage geschaffen, um Personen und Betriebe zu beraten, damit ein krankheits-
bedingtes Ausscheiden aus dem Erwerbsleben hintan gehalten wird. Aufbauend auf 
Pilotprojekten wird seit 2011 bundeslandweise ein flächendeckendes Beratungspro-
gramm zur Sekundärprävention ausgerollt. 2013 soll dieses Angebot österreichweit 
sowohl für ArbeitnehmerInnen als auch für ArbeitgeberInnen zur Verfügung stehen. 
 
Durch das vom Bundessozialamt koordinierte Projekt „fit2work – Personenberatung 
und Betriebsberatung“ als Umsetzung des Arbeit- und Gesundheit-Gesetzes einer-
seits wie auch durch die Tätigkeit der ArbeitsmedizinerInnen in den Betrieben (§ 81 
Abs. 3 Z 8 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes – ASchG - Beratung in Fragen des 
Arbeitsplatzwechsels sowie der Wiedereingliederung Behinderter in den Arbeitspro-
zess) sollen präventive (vor allem sekundärpräventive, d.h. Prävention einer Ver-
schlimmerung einer bestehenden Erkrankung)  Maßnahmen in den Betrieben umge-
setzt werden. 
 
Ziele von „fit2work - Personenberatung und Betriebsberatung“:  

 Langfristiger Erhalt der Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit erwerbstätiger und ar-
beitsloser Personen, 

 Bereitstellung eines flächendeckenden, niederschwelligen Beratungsangebots 
aller beteiligten Akteure (AMS, SV-Träger, BSB, Arbeitsinspektion, Sozialpart-
ner) zur Vermeidung von krankheitsbedingtem frühzeitigen Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben (freiwillig!), 

 mittels Case-Managements den Betroffenen arbeitsplatzerhaltende Maßnah-
men zur frühzeitigen Lösung gesundheitlicher Probleme entwickeln, 

 mittels qualifizierter Betriebsberatungen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei 
der Entwicklung und Festigung einer gesundheitsförderlichen betrieblichen 
Arbeitswelt unterstützen, 

 durch rechtzeitige, präventive Maßnahmen den Erhalt der Arbeitsfähigkeit för-
dern sowie ein frühzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben verhindern, 

 Anträge wegen Invalidität/Erwerbsunfähigkeit sollen vermieden  und dadurch 
eine Budgetentlastung erreicht werden. 
 

Selbstverständlich fallen auch ArbeitnehmerInnen mit chronischen Schmerzen unter 
die Zielgruppe von „fit2work“. 
 
Im Sinne des § 10a Abs. 2a des Behinderteneinstellungsgesetzes ist unter einer dro-
henden Behinderung auch eine chronische Erkrankung zu verstehen, die durch die 
konkrete berufliche Arbeitssituation in ihrer Entwicklung maßgeblich und ungünstig 
beeinflusst wird. 
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Im Rahmen der Beschäftigungsoffensive für Menschen mit Behinderung wird unter 
dem Gesichtspunkt der Prävention zur Vermeidung von Behinderungen bzw. deren 
Verschlechterung vom Bundessozialamt ein breit gefächertes Förderinstrumentarium 
zur Verbesserung der Integration in das Erwerbsleben angeboten. Oberstes Ziel ist 
die (Wieder)Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt sowie die Sicherung ge-
fährdeter Arbeitsplätze. 
 
Vom Bundessozialamt werden insbesondere folgende Leistungen angeboten:  
 
Individualförderungen im Zusammenhang mit dem Antritt eines Beschäftigungs-
verhältnisses bzw. der Gründung einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder Zu-
schüsse zu den Lohn-, Schulungs- und Ausbildungskosten sowie Technische Ar-
beitshilfen und  
 
Projektförderungen zur Unterstützung der beruflichen Integration, das sind im Be-
sonderen Begleitende Hilfen wie z.B. die Arbeitsassistenz oder Jobcoaching, Qualifi-
zierungs-und Beschäftigungsmaßnahmen. 
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